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Inhalt: 
Beschluss über die Einwendungen der Stadt Prenzlau gemäß Schreiben vom 26.01.2010, 
des Amtes Gerswalde gemäß Schreiben vom 08.02.2010 und der Stadt Schwedt/Oder ge-
mäß Schreiben vom 11.02.2010 gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2010 des Land-
kreises Uckermark jeweils zur Erhöhung des Hebesatzes zur Kreisumlage, zur Möglichkeit 
der anteiligen Budgetübertragung gemäß Punkt 4.7.3.2.2 des Vorberichtes bzw. zum Vor-
wurf der fehlenden Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit und der Verletzung des Spar-
samkeitsprinzips 
Wenn Kosten entstehen: 

Kosten 

      € 

Produktkonto 

      

Haushaltsjahr 

       Mittel stehen zur Verfügung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung: 

      € 

Deckungsvorschlag: 

      

Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt,  
 

1. die Einwendungen der Stadt Prenzlau, des Amtes Gerswalde und der Stadt 
Schwedt/Oder zur Erhöhung des Hebesatzes zur Kreisumlage zurückzuweisen, 

2. die Einwendung der Stadt Schwedt/Oder zum Punkt 4.7.3.2.2 des Vorberichtes zurück-
zuweisen, 

3. die Einwendung der Stadt Prenzlau zum Verstoß gegen den Grundsatz der Haushalts-
klarheit und Haushaltswahrheit und zur Verletzung des Sparsamkeitsprinzips zurückzu-
weisen. 

zuständiges Amt:      
Finanzen u. Beteili-      
gungsmanagement  Karin Buhrtz  Marita Rudick  Reinhold Klaus 
  Amts-/Referatsleiter  Dezernent  1. Beigeordneter 
 
abgestimmt mit Dez./Amt/Ref.: Name Unterschrift 

        
                  
                  
Beratungsergebnis: 

Stimmen Kreistag/ 
Ausschuss 

Datum 
Ja Nein 

Stimm- 
enthaltung 

Einstimmig Laut Beschluss- 
vorschlag 

Abweichender Be-
schluss 

(s. beiliegendes Formblatt) 

Kreistag 03.03.10       
                  
                  
                  

0013/01.09 
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Begründung: 
 
1. Gemäß § 130 Absatz 1 der Kommunalverfassung ist, soweit die sonstigen Finanz-

mittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf 
nicht decken, eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisan-
gehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage). Der vorliegende Ergebnishaushalt 
2010 weist ein Defizit in Höhe von 4,9 Mio. € aus. Die Anhebung des Hebesatzes 
auf 47,9 % bewirkt eine Umlagesteigerung gegenüber dem Hebesatz von 46,75 % 
um ca. 1,2 Mio. € und ist im vorgenannten Ergebnis (-4,9 Mio. €) bereits enthalten. 
Ohne Hebesatzveränderung in 2010 erhöht sich das auszuweisende strukturelle De-
fizit auf ca. 6,1 Mio. €.  

 
2. Im Rahmen der Budgetierung wurde bereits mit dem Haushalt 2009 entschieden, 

eine Übertragbarkeit von Minderaufwendungen/Minderauszahlungen oder manage-
mentbedingten Mehrerträgen/Mehreinzahlungen zu ermöglichen, wenn eine Redu-
zierung des Zuschussbedarfes des Budgets daraus resultiert. Von der Übertragbar-
keit sind bestimmte Kontengruppen ausgeschlossen (z. B. Personalkosten, Ab-
schreibungen, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen usw.). Von den 
verbleibenden Übertragungsmöglichkeiten können maximal 25 % und diese nur auf 
Antrag bestätigt werden. Über die Übertragung entscheidet die Kämmerin in Abhän-
gigkeit von der Gesamthaushaltslage. Die Regelung bietet einen Anreiz für die 
Fachbereiche und dient als Motivationsquelle, da es möglich wird, einen Teil nicht 
verwendeter Haushaltsmittel bzw. zusätzlich erzielter Erträge im Folgejahr für erfor-
derliche Aufwendungen verfügbar zu haben (d. h., ¼ könnte übertragen werden und 
¾ würden zur Reduzierung des Fehlbetrages eingesetzt).  

 
3. Der Haushalt des Landkreises Uckermark wurde basierend auf der Kommunalver-

fassung (BbgKVerf) und der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des 
Landes Brandenburg (KomHKV) erstmals für 2009 nicht mehr unter kameralen Ge-
sichtspunkten aufgestellt. Mit Genehmigungsschreiben zur Haushaltssatzung 2009 
des Ministeriums des Innern vom 9. September 2009 wurde dem Landkreis Ucker-
mark bestätigt:  
 
„Der Landkreis Uckermark hat mit dem Haushaltsjahr 2009 und somit bereits vor Ab-
lauf der gesetzlich dafür vorgesehenen Frist die Umstellung auf das doppische 
Haushalts- und Rechnungswesen vollzogen. Die nunmehr vorgelegten ersten dop-
pischen Haushaltsunterlagen des Landkreises sind vollständig und inhaltlich gut 
nachvollziehbar aufgestellt worden.“  
 
„Zu beachten ist auch, dass der Landkreis in den letzten Jahren seinen Konsolidie-
rungswillen bereits deutlich unter Beweis gestellt hat, so dass sich das noch vorhan-
dene Konsolidierungspotenzial entsprechend verringert hat.“ 
 
Das kumulierte Defizit des Landkreises Uckermark beträgt aktuell (31.12.2008) 
30,3 Mio. € (davon aus 1997 bis 2001 ca. 20 Mio. €).  
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Anlage 3 

 
 


